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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zum Potenzial digitaler Technologien für eine Verbesserung und 
Verbreiterung des Zugangs zu Wissen1

1. Digitale Technologien verändern die Programme für allgemeine und berufliche Bildung in 
innovativer Weise und bieten neue Möglichkeiten für den Zugang zu Wissen und 
Informationen.

2. Die Stärkung von Wissen und die Förderung von Innovationen als treibende Kräfte 
unseres künftigen Wachstums gehören zu den wichtigsten Prioritäten der Strategie Europa 
2020. Dazu sind der uneingeschränkte Zugang zu Bildung, die Verbesserung der 
Bildungsqualität, die Förderung von Innovation und Wissenstransfer sowie die 
umfassende Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien notwendig.

3. Maßnahmen, die zur Verwirklichung dieser Prioritäten beitragen, können zu besseren 
Ergebnissen von Bildungseinrichtungen führen und die Menschen dank neu erworbener 
Fähigkeiten unabhängiger machen.

4. Die Kommission und der Rat werden aufgefordert, die bestehenden Werkzeuge zu nutzen 
und neue zu entwickeln, um Innovationen zu fördern. Gleichzeitig sollte die 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungszentren und Unternehmen gestärkt 
werden, um die Verbreitung digitaler Technologien in der Union voranzutreiben.

5. Die Kommission und der Rat werden außerdem aufgefordert, Möglichkeiten zu prüfen, 
um die Nutzung digitaler Technologien in Bildungsprogrammen, unter anderem in Form 
von E-Learning, offenen Online-Kursen (MOOC) und offener Wissenschaft, weiter zu 
fördern.

6. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


